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Schulanmeldung für das Schuljahr 2025/2026 
 

 Regeleinschulung  Einschulung nach Zurückstellung  Schulwechsel ab:       
   in anderer Schule   vorherige Schule:  
 

 vorzeitige Einschulung  Zurückstellung gem. § 18 III ThürSchG        
   gewünscht (Antrag siehe Anlage)   
  

Erstwunsch Nikolaischule Mühlhausen Zweitwunsch 
Nur staatliche Schulen! 

      

Ergänzungen  
(z.B. parallele Anmeldung bei Schulen in freier Trägerschaft) 

      

 

1. Angaben zum Schüler  

Name, Vorname(n)       
 männlich  
 weiblich 

Anschrift (PLZ, Ort, Straße, Nr.)        

Geburtsdatum       Geburtsort:       

Geburtsland       
bei nichtdeutschem Geburtsland  
Jahr des Zuzugs in die BRD 

      

Staatsangehörigkeit       
Sprache  
(bei nicht überwiegend deutscher 
Verkehrssprache) 

      

Religionszugehörigkeit       

Teilnahme am Unterricht  Evang. Religion   Kath. Religion   Ethik 

Anzahl der Geschwisterkinder/ 
Nr. in der Geschwisterreihe 

      /       

Geschwister an Nikolaischule  Name:            Klasse:       

„Behinderungen und 
Krankheiten“ des Kindes  
(soweit für die Schule bedeutsam) 

      

Pflegestufe  ja, Grad        nein 

Nachweis Masernimpfung  ja     nein  ______________________ 
       Unterschrift Schulleitung 

Kindergartenbesuch 
 ja, Einrichtung:        
 nein 

Erlaubnis zum Informations-
austausch mit Kindergarten 

 ja     nein 

 

2. Angaben zu den Sorgeberechtigten 

Mutter/Erziehungsberechtigte Vater/Erziehungsberechtigter 

Name, Vorname 

      
Name, Vorname 

      

sorgeberechtigt 

 

 ja 
 nein sorgeberechtigt 

 ja 
 nein 

Telefon privat/mobil 

      

Telefon privat/mobil 

      

Telefon dienstlich 

      

Telefon dienstlich 

      

Email 

      

Email 

      

Anschrift (wenn abweichend vom Kind) 

      

 

Anschrift (wenn abweichend vom Kind) 
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3. Religionsunterricht (nicht auszufüllen, wenn Ihr Kind am Ethikunterricht teilnehmen soll) 

 
I. Gemäß § 46 Thüringer Schulgesetz ist der Religionsunterricht ordentliches Lehrfach für alle Schüler, für deren 
Bekenntnis Religionsunterricht in Thüringen eingerichtet ist. Diese Schüler sind verpflichtet, am Religionsunterricht 
ihres Bekenntnisses teilzunehmen. Deswegen ist die Religionszugehörigkeit jedes Schülers durch Befragung 
festzustellen. 
 
An den staatlichen Schulen in Thüringen sind Evangelische Religionslehre, Katholische Religionslehre und Jüdische 
Religionslehre als Unterrichtsfächer eingerichtet. Die Erteilung dieses Unterrichts ist wegen des Mangels an 
Lehrkräften nicht in jedem Fall und an jeder Schule möglich. Das ändert an den im Folgenden beschriebenen 
rechtlichen Gegebenheiten nichts. 
 
II. Die Erziehungsberechtigten von Schülern, für deren Bekenntnis in Thüringen Religionsunterricht als ordentliches 
Lehrfach eingerichtet ist, haben das Recht, darüber zu bestimmen, dass ihr Kind nicht am Religionsunterricht des 
eigenen Bekenntnisses teilnehmen soll, mit der Folge, dass ab dem Tage dieser Bestimmung die eingangs 
beschriebene Pflicht zur Teilnahme am Religionsunterricht wegfällt (Abmeldung). Für diese Erklärung kommt es nicht 
darauf an, ob der Religionsunterricht auch an der jeweiligen Schule erteilt wird. 
 
Nach Erklärung der Abmeldung kann der Wunsch geäußert werden, dass der Schüler am eingerichteten 
Religionsunterricht eines anderen Bekenntnisses teilnehmen soll (Anmeldung). 
 
Die Unterrichtung im gewünschten Religionsunterricht setzt allerdings voraus, dass entsprechender Unterricht an der 
Schule erteilt wird und die aufnehmende Kirche oder Religionsgemeinschaft ihre Zustimmung zur Aufnahme des 
Schülers in den Unterricht erklärt. 
 
Unterbleibt eine Anmeldung oder stimmt die aufnehmende Kirche oder Religionsgemeinschaft nicht zu, so hat der 
Schüler am Ethikunterricht teilzunehmen. Dies gilt entsprechend für die Teilnahme am Religionsunterricht eines 
konfessionslosen Schülers oder eines Schülers, für dessen Bekenntnis Religionsunterricht als ordentliches Lehrfach 
nicht eingerichtet ist. In diesem Fall ist für eine Abmeldung von einer Teilnahme am Religionsunterricht 
selbstverständlich kein Raum. 
 
Die Erklärungen über die An- und Abmeldung bedürfen der Schriftform und sollten aus schulorganisatorischen 
Gründen möglichst zu Beginn eines Schulhalbjahres erfolgen.  
 
Der Schüler entscheidet und erklärt selbst, sobald er das 14. Lebensjahr vollendet hat.  
 
III. Wird an einer Schule ein eingerichteter Religionsunterricht eines bestimmten Bekenntnisses nicht erteilt und nimmt 
ein Schüler dieses Bekenntnisses am Religionsunterricht einer anderen Konfession oder am Ethikunterricht teil ohne 
sich von der Teilnahme am Religionsunterricht seines Bekenntnisses abzumelden, so besteht insoweit keine 
Schulbesuchspflicht. 

 

Erklärung der für die Organisation des Religionsunterrichts notwendigen Angaben 

 
Mein/Unser Kind gehört einem der folgenden Bekenntnisse an:  

  Evangelisch 

  Römisch-katholisch 

  einem Bekenntnis an, für das Religionsunterricht als Fach in der Nikolaischule Mühlhausen  
 nicht eingerichtet ist, und zwar: 

        

   keinem Bekenntnis an. 

 

Wir wünschen/Ich wünsche die Teilnahme am Religionsunterricht im Fach: 

  Evangelische Religionslehre 

  Römisch-katholische Religionslehre 
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4. Erhebung von personenbezogenen Daten  
(Informationspflicht nach Art. 13 DS-GVO – Direkterhebung beim Betroffenen zum Zeitpunkt der Begründung des 

Schulbesuchsverhältnisses) 

Kontaktdaten des Verantwortlichen Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten 

Nikolaischule Mühlhausen 
Altenburgstr. 51 
99974 Mühlhausen 
Tel. 03601/813106 
Fax 03601/428063 
eMail www.nikolaischule@t-online.de 
web nikolaischule-mhl.de 

Beauftragte/r für den Datenschutz des Staatlichen Schulamtes 
Nordthüringen 
Franz-Weinrich-Str. 24 
37339 Leinefelde-Worbis 
Tel.  036074/37-564 
Fax  0361/271417864 
eMail datenschutz-nordthueringen@schulamt.thueringen.de 

 

Zwecke der Datenverarbeitung  

(Art. 13 Abs. 1 lit. b DS-GVO) 
 

Empfänger oder Kategorien von Empfängern 

(Art. 13 Abs. 1 lit. e DS-GVO) 

Anmeldung, Durchführung und Beendigung des 
Schulbesuchsverhältnisses 
- Führung des Schülerbogens (sog. Schülerakte) 
- Führung der Klassen- bzw. Kursbücher in analoger und 

ggf. digitaler Form  
- Herstellung des Kontakts zu den Sorgeberechtigten im 

Notfall 
- organisatorische Sicherstellung des Schülertransportes 

- Schulleitung 
-  Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport 
-  Staatliches Schulamt Nordthüringen 
-  Thüringer Schulportal (Klassenlisten nur für 

Krisenfallmanagement) 
-  Schule zu Schule bei Schulwechsel 
-  Gesundheitsamt 
-  Schulträger 

Rechtsgrundlage(n) der Datenverarbeitung (Art. 13 Abs. 1 lit. c HS 2 DS-GVO) 

- Art. 6 DS-GVO i. V. m § insbes. 57 ThürSchulG i. V. m. insbes. § 136 ThürSchulO 
- § 30 ThürDSG n.F. 
(ggf. Videoüberwachung zur Wahrnehmung des Hausrechts durch die Schulleitung 
Die Bereitstellung der personenbezogenen Daten der Schülerin/des Schülers ist gesetzlich vorgeschrieben. Bei 
Nichtbereitstellung kann das Schulbesuchsverhältnis (Ihres Kindes) nicht begründet werden (Art. 13 Abs. 2 lit. e DS-GVO). 

Dauer der Speicherung bzw. Kriterien für die Festlegung der Dauer (Art. 13 Abs. 2 lit. a DS-GVO) 

- Schülerbögen (allgemeinbildende Schulen) → 20 Jahre (§ 136 Abs. 3 S. 6 ThürSchulO) 
- Schülerbögen (Förderschulwesen) → 20 Jahre (§ 2 ThürSoFöV i. V. m. § 136 Abs. 3 S. 6 ThürSchulO) 
- Schülerbögen (berufsbildende Schulen) → 40 Jahre (§ 1 Abs. 2 ThürBSO i. V. m. § 47 Abs. 3 ThürASObbS) 
- Schulabschlusszeugnisse → 50 Jahre (§ 136 Abs. 3 S. 6 ThürSchulO) 
- Abiturarbeiten → 10 Jahre (§ 6 Abs. 3 Satz 2 Dienstordnung für Lehrer, Erzieher …;) 
- Sonstige Abschlussarbeiten → 5 Jahre (§ 6 Abs. 3 Satz 2 Dienstordnung für Lehrer, Erzieher …; 
- Klassenarbeiten → 2 Jahre (§ 6 Abs. 3 Satz 2 Dienstordnung für Lehrer, Erzieher …) 
- Klassenbücher → 2 Jahre (§ 6 Abs. 3 Satz 2 Dienstordnung für Lehrer, Erzieher …) 
 

Übermittlung an ein Drittland oder eine internationale Organisation sowie automatisierte Entscheidungsfindung 
einschließlich Profiling und Weiterverarbeitung für einen anderen Zweck (Art. 13 Abs. 1 lit. f DS-GVO; Art. 13 Abs. 2 lit. f 

DS-GVO; Art. 13 Abs. 3 DS-GVO) 
 

Eine Übermittlung an ein Drittland oder internationale Organisation sowie eine automatisierte Entscheidungsfindung 
einschließlich Profiling und Weiterverarbeitung für einen anderen Zweck findet nicht statt. 

Ihre Rechte im Rahmen der Verarbeitung (Betroffenenrechte) 

Die nachfolgenden Rechte bestehen nur nach den jeweiligen gesetzlichen Voraussetzungen und können auch durch spezielle 
gesetzliche Regelungen eingeschränkt oder ausgeschlossen sein. 
Sie haben das Recht, von dem Verantwortlichen eine Bestätigung darüber zu verlangen, ob Sie betreffende personenbezogene 
Daten verarbeitet werden; ist dies der Fall, so haben Sie ein Recht auf Auskunft über diese personenbezogenen Daten und auf 
die in Art. 15 DS-GVO im einzelnen aufgeführten Informationen. 
Sie haben das Recht, von dem Verantwortlichen unverzüglich die Berichtigung Sie betreffender unrichtiger personenbezogener 
Daten und ggf. die Vervollständigung unvollständiger personenbezogener Daten zu verlangen (Art. 16 DS-GVO). 
Sie haben das Recht, von dem Verantwortlichen zu verlangen, dass Sie betreffende personenbezogene Daten unverzüglich 
gelöscht werden, sofern einer der in Art. 17 DS-GVO im einzelnen aufgeführten Gründe zutrifft, z. B. wenn die Daten für die 
verfolgten Zwecke nicht mehr benötigt werden (Recht auf Löschung). 
Sie haben das Recht, von dem Verantwortlichen die Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen, wenn eine der in Art. 18 DS-
GVO aufgeführten Voraussetzungen gegeben ist. 
Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben jederzeit gegen die Verarbeitung Sie 
betreffender personenbezogener Daten, die gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. e oder f DSGVO erfolgt, Widerspruch einzulegen. Der 
Verantwortliche verarbeitet die personenbezogenen Daten dann grundsätzlich nicht mehr (Art. 21 DS-GVO). 
Sie haben das Recht, die Sie betreffenden personenbezogenen Daten in einem strukturierten, gängigen und 
maschinenlesebaren Format zu erhalten und diese Daten einem anderen Verantwortlichen zu übermitteln, (Art. 20 DS-GVO). 
Sie haben das Recht, bei der zuständigen Aufsichtsbehörde Beschwerde einzulegen (Thüringer Landesbeauftragter für den 
Datenschutz und die Informationsfreiheit, Häßlerstr. 8, 99096 Erfurt). 

 
  



______________________________________________________________________________________________ 
Seite 4 

5. Weitere Anmerkungen (ggf. Begründung Härtefall gem. § 15a Abs. 6 Nr. 4 ThürSchG) 

 
      
 
 

 

6. EU-Schulobstprogramm  

 
Im Rahmen des EU-Schulobstprogramms wird den Kindern mehrmals wöchentlich kostenlos eine 
zusätzliche Portion Obst oder Gemüse angeboten. 
 

 Mein/Unser Kind darf aufgrund einer Allergie oder einem anderen wichtigen Grund  
 folgende Obst- und Gemüsesorten nicht essen: 
 
       
 

 Mir/Uns sind keine Allergien bzw. Unverträglichkeiten unseres Kindes bezüglich Obst und  
 Gemüse bekannt. 
 

 

7. Auswahlverfahren  

 
 Beratung der Eltern zum Auswahlverfahren und den Wahlmöglichkeiten hat stattgefunden. 

 Erläuterungen insbesondere zu Härtefällen und Zweitwunsch ist erfolgt. 
 

 Die Regelungen des Auswahlverfahrens sind mir bekannt, eine Beratung ist nicht erforderlich. 
 

 

 

 
 
Die Richtigkeit aller Angaben wird bestätigt. 
 
Ich versichere/Wir versichern, Änderungen zu den Angaben vom Kind sowie einen evtl. Rücktritt von der 
Schulanmeldung umgehend schriftlich mitzuteilen. 
 

 
      
____________________________________  ____________________________________ 
Ort, Datum       Unterschrift aller Sorgeberechtigter 

8. Anregungen zur Klassenbildung  

 
      
 
 

9. Beigefügte Unterlagen 
 

Geburtsurkunde (Kopie)       

Zurückstellungsantrag        

Masernnachweis         

 Formular für Schülerakte      

 Kopie Impfausweis       

Nachweis alleiniges Sorgerecht gem. § 58a SGB VIII    


